Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
 

Die Grüne Fraktion im Rathaus hat eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof initiert und möchte den Paragraphen, der uns die Liquidation von Klassegeldern erlaubt, für ungültig erklären lassen. Sie haben vermutlich auch einen Rundbrief erhalten; in diesem Brief versucht man uns nun zu erklären, dass diese Initiative zum Wohle von ÄrztenInnen und PatientenInnen gedacht war. Finden Sie weiter unten mein Antwortschreiben zu Ihrer Information. 
mit freundlichen Grüßen
Thomas Szekeres
Offener Brief an den Grünen Klub im Rathaus

Betr.: Abrechnung der privaten Arzthonorare in den öffentlichen Wiener Spitälern

Sehr geehrter Herr Kollege Mayrhofer,

sehr geehrte Frau Dr. Pils,

Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 11.8.2006 in dem Sie ihre Klage vor dem Verfassungsgerichtshof gegen die Liquidation von Sonderklassehonoraren zu begründen versuchen. Ihr Wunsch nach Transparenz und Gerechtigkeit ist sicher unterstützenswert, allerdings haben Sie mit Ihrer Klage um Aufhebung des § 45 Abs. 3 des Wr. Krankenanstaltengesetzes geklagt. Dieser Paragraph erlaubt die Liquidation der Sonderklassehonorare und somit stellen Sie die Liquidation per se in Frage. Dies kommt für sehr viele Kolleginnen und Kollegen einer signifikanten Gehaltskürzung gleich. Deshalb stellt sich die Frage, weshalb Sie einem großen Teil eines ganzen Berufsstandes das Einkommen kürzen möchten. Sie schreiben selbst, dass es um 60 Mio. Euro geht, die, wie Sie meinen, geprüft werden sollten. In Ihrem Antrag an das Gericht steht allerdings nichts von Prüfung sondern nur etwas von Aufhebung des genannten Paragraphen. 

Zur Prüfung sei gesagt, dass es jedem Kollegen möglich ist die Gebarung überprüfen zu lassen, dieses Recht wurde sogar durch Gerichte bestätigt. 

Sollte Ihr Ansinnen durchgehen, würde uns nicht nur ein signifikanter Teil unserer Einkünfte entgehen, sondern in der Folge würden sehr viele höchst qualifizierte Kolleginnen und Kollegen den öffentlichen Krankenhausbereich verlassen (dies ist z.B. in der Schweiz so geschehen) und ihre Leistungen nur mehr privat versicherten PatientenInnen anbieten. Ein weiterer Schritt zur 2 Klassen Medizin. Ich glaube auch nicht, dass man die Arbeitszufriedenheit in den Spitälern durch Einkommensverluste erhöhen kann. Ihr Antrag dient somit weder dem Wohle der PatienteInnen noch dem Wohle der MitarbeiterInnen (Ihr erklärtes Ziel). 

Ihr 

Ao. Univ. Prof. Dr. Thomas Szekeres, PhD

Vorsitzender des Betriebrates an der Medizinischen Universität Wien

